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Zum vorliegenden, im Betreff genannti� Geset�esentwurf, wird wie 

folgt Stellung genommen: 

Zu Seite 7, 8. Zeile von unten: Die Strukturkommissionen soll­

ten als fakultäts interne Strukturkommissionen bezeichnet werden. 

Zu Seite 9 - Anmerkung zu $ 3: Es sollte im Text klar zum Ausdruck 

kommen, daß die Obergrenzen für den Gesamtumfang der prüfungsrele­

vanten Lehrveranstaltungen ohne Einrechnung eines Stundenäquiva­

lentes für die Bearbeitung der Diplomarbeit vorgegeben werden. 

(Dieser Hinweis betrifft natürlich auch die Textierung des $ 3, 

Abs. (5) auf Seite 24. ) 

Zu Seite 12 - Anmerkung zu $ 5: Dem Reformziel einer Entspeziali­

sierung zugunsten einer soliden Grundlagenausbildung entspre­

chend, sollten, um Mißverständnissen vorzubeugen, die Zeilen 7 

und 8 von unten wie folgt modifiziert werden: " . . .  Weise, als bestimrrt 

wird, daß in den Studienordnungen matherr.atisch-naturwissen­

schaftliche Grundlagenfächer, mindestens ein Teilgebiet . . . .  " 
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Dementsprechend wären auch die ersten vier Zeilen des Abs. ( 2) des 

$ 5 auf Seite 26 abzuändern: "Als Fächer der ersten Diplomarbeit 

sind Fächer festzulegen, welche mathematisch-naturwissenschaftliche 

Grundlagen und für das Studium erforderliche Kenntnisse in der 

elektronischen Datenverarbeitung vermitteln. " 

Diese Änderungen erscheinen mir notwendig, damit nicht mißver­

ständlicher Weise angenommen wird, daß die Grundlagenausbildung 

auf den 1. Studienabschnitt, der eventuell bei Anwendung der Unter­

grenze von 60 Stunden und Miteinbeziehung eines technischen An­

wendungsfaches eher kurz ausfallen kann, beschränkt ist. 

Zu Seite 15: Die 45 % in Zeile 9 von oben sind ein Druckfehler 

und sollten dementsprechend $ 7, Abs. (2) auf 55 % korrigiert 

werden. 

17. und 18. Zeile von oben: die beschriebene Beschränkung bezieht 

sich auf die gebundenen Wahlfächer. 3 Zeilen darunter sollte 

darauf hingewiesen werden, daß die 450 Wochenstunden je Studien­

richtung zu verstehen sind. 2 weitere Zeilen darunter sollte 

"Wahlfachkataloge" durch "Wahlfächerkataloge" ersetzt werden. 

Ein entsprechender Hinweis "je Studienrichtung" erscheint auch 

bei Abs. (5) des $ 7, Seite 28, notwendig. 

Zu Seite 17: Die Zeilen 2 bis 5 (Mitte) von oben sind eher ver­

wirrend und sollten gestrichen werden. 

Zu Seite 19: Die Zuerkennung des Rechtes der Verleihung des Titels 

"Dr. techn. " für Hochschulen künstlerischer Richtung findet nicht 

meine Zustimmung. Das Promotionsrecht für technische Doktorate 

muß den Technischen Universitäten vorbehalten bleiben 
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Zu Seite 24: siehe Hinweise zu Seite 9. 

Zu Seite 26: siehe Hinweise zu Seite 12. 

Zu Seite 28� siehe Hinweise zu Seite 15. 

Zu Seite 40, $ 18, Abs.2: siehe Hinweise zu Seite 19. 

Ferner sollten auch die in der Arbeitsgruppe "Reform der 

technischen Studien" erarbeiteten Empfehlungen für die Gestaltung 

des Diplomprüfungszeugnisse ihren Niederschlag in der Gesetzes­

vorlage finden: "Im Diplomprüfungszeugnis sollen die Studienrich­

tung, der Studienzweig, alle Pflichtfächer und die einzelnen ge­

wähl ten Wahlfächer mit den t\höten, auf Antrag des Studierenden 

auch die Bezeichnung des gewählten Vertiefungsgebietes sowie das 

Thema und die Note der Diplomarbeit aufscheinen. Darüber hinaus 

sollen jene Fächer ausgewiesen werden, die in eng�scher Sprache 

absolviert wurden. Schließlich soll in einer Fußnote darauf hinge­

wiesen werden, daß der Akademische Grad "Diplom-Ingenieur" der 

anglo-amerikanischen Bezeichnung "Master" entspricht. " 

��� 
F.D. F�S�� Institutsvorstand 
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